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OA/172/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Umweltausschuss 21.01.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Genehmigung der Niederschrift vom 10.12.2015 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 10.12.2015 hat in der Sitzung vom 21.01.2016 aufgelegen. 
Einwendungen wurden nicht erhoben. Die Niederschrift wird somit genehmigt.  
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 

 
 
Fürth, 12.01.2016 
 

Ö  1Ö  1
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__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
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OA/174/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Umweltausschuss 21.01.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Luftqualität in Fürth; Belastungssituation und Fortschreibung des 
Luftreinhalteplanes 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
III/OA/U 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis und beschließt, dass in der Stadt Fürth 
(weiterhin) keine Umweltzone ausgewiesen werden soll.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Nachfolgend wird ein Überblick über die lufthygienische Belastungssituation in Fürth gegeben. Die 
wichtigsten Parameter zur Beurteilung der Luftreinhaltung und ihre Grenzwerte sind: 
 

Parameter Grenzwert Zeitbezug Vorschrift 

Feinstaub PM10 40 µg/m³ Kalenderjahr 39. BImSchV 

(2008/50/EG) 

Feinstaub PM10 50 µg/m³ (35 Überschreitungen  

im Kalenderjahr zulässig) 

24-h-Mittelwert 39. BImSchV 

(2008/50/EG) 

Stickstoffdioxid NO2 40 µg/m³ Kalenderjahr 39. BImSchV 

(2008/50/EG) 

Stickstoffdioxid NO2 200 µg/m³ (18 Überschreitungen  

im Kalenderjahr zulässig) 

1-h-Mittelwert 39. BImSchV 

(2008/50/EG) 

 

Ö  2Ö  2
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1. Belastungssituation in Fürth und Mittelfranken im Jahr 2014 

 
Vorläufige Auswertung der Messwerte der LÜB-Stationen Mittelfranken 2014 
(Quelle LfU LÜB Messwerte 01.01.2014 – 31.12.2014) 
 
1.1 Feinstaub PM10  24-h-Mittelwerte 
 
Feinstaub PM10 / Tage >50 µg/m³  (Überschreitungstage) 
(Daten Monatsberichte des LfU) 

        

              

        Monat     

LÜB Station Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe-2014 

Ansbach 2 1 9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 17 

Fürth 3 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Nürnberg 2 4 9 5 1 0 0 0 2 1 0 0 24 

Schwabach 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

 
 
An den vier mittelfränkischen LÜB-Messstellen wurde im Jahr 2014 die maximal zulässige Zahl von 35 
Tagen mit einem Tagesmittel > 50 µg/m³ nicht erreicht. Damit liegen in Mittelfranken keine 
Grenzwertüberschreitungen für Feinstaub PM10 vor. 
 
1.2 PM10 Jahresmittelwerte 
 

LÜB Station MW-2014 

Ansbach 25 

Fürth 22 

Nürnberg 27 

Schwabach 19 

 
Erwartungsgemäß gab es auch im Jahr 2014 keine Überschreitung des Jahresmittelwertes für 
Feinstaub PM10 von 40 µg/m³ in Mittelfranken. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich keine 
relevanten Änderungen. 
 
1.3 Stickstoffdioxid (NO2) Jahresmittelwerte (in Fürth seit Anfang 2013 keine Messungen 
mehr) 
 

LÜB Station MW-2014 

Ansbach 32 

Erlangen 17 

Burgbernheim 13 

N-Bahnhof 35 

N-Von der Tann 49 

N-Muggenhof 28 

Schwabach 24 

 
Wie auch in den Vorjahren kommt es nur an der LÜB Messstelle Nürnberg Von-der-Tann-
Straße beim Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid zu einer Überschreitung des zulässigen 
Grenzwertes von 40 µg/m³. Dort wurden im Jahresmittel 49 µg/m³ gemessen, damit ergibt sich 
keine signifikante Änderung zum Vorjahreswert von 47 µg/m³. An allen anderen 
mittelfränkischen Messstellen wurde der Grenzwert eingehalten. 
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1.4 Stickstoffdioxid (NO2) 24-Stunden-Mittelwerte (in Fürth seit Anfang 2013 keine 
Messungen mehr) 
 
Der Grenzwert für die Stundenmittel für NO2 (18 Überschreitungen zulässig) wurde nahezu an 
allen Stationen unterschritten, lediglich an der Station Nürnberg Von-der-Tann-Straße wurde ein 
Stundenmittelwert > 200 µg/m³ registriert. 
 
 
Für das Jahr 2015 (die Daten sind derzeit nicht im Internetangebot des LfU verfügbar) sind 
ähnliche Ergebnisse zu erwarten. 
 
 

2. Fortschreibung Luftreinhalteplanung im Ballungsraum 
 
Im Juli 2015 hat die EU auf Grund der Überschreitung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte in der 
Luft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet.  
 
Deutschland und vor allem die Länder und Kommunen hätten der Europäischen Kommission 
zufolge nicht genügend Maßnahmen zur Senkung der Stickstoffdioxid-Belastung unternommen. 
Hauptquellen für den hohen Ausstoß sind der Straßenverkehr sowie Feuerungsanlagen für 
Kohle, Öl, Gas und Holz.  
 
Auch die Stadt Nürnberg ist insoweit betroffen, weil an der Messstelle Von-der-Tann-Straße 
Überschreitungen der Stickstoffdioxid-Werte registriert wurden. Der Luftreinhalteplan für den 
Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen ist somit zumindest für das Stadtgebiet Nürnberg 
fortzuschreiben. Das StMUV hat dabei insbesondere angeregt, die Einführung einer 
Umweltzone in Betracht zu ziehen.  
 
Nach Aussage des StMUV wird die Verpflichtung den Luftreinhalteplan fortzuschreiben nur 
durch die dokumentierte Überschreitung eines Grenzwertes an einer LÜB-Station ausgelöst. 
Daher sind die Städte Fürth und Erlangen derzeit nicht in der Pflicht, für ihre Stadtgebiete den 
Luftreinhalteplan fortzuschreiben.  
 
Gleichwohl wäre eine Beteiligung insbesondere der Stadt Fürth an einer künftigen Umweltzone 
aus Sicht der Regierung von Mittelfranken und des StMUV wünschenswert. Es muss daher 
geprüft und gegenüber der Regierung von Mittelfranken Stellung genommen werden, inwieweit 
eine freiwillige Beteiligung an einer Umweltzone mit Zielrichtung Stickoxidreduzierung möglich 
ist. Dies umso mehr, als davon ausgegangen werden könne, dass auch in Fürth (und Erlangen) 
stark verkehrsbelastete Straßenabschnitte existieren, an denen eine Grenzwert-Überschreitung 
nicht auszuschließen ist.  
 
Dazu wurde in der Sitzung der Steuerungsgruppe „Luftreinhalteplanung für den Ballungsraum 
Nürnberg-Fürth-Erlangen“ am 18.11.2015 u.a. eine Untersuchung des LfU zur Fortschreibung 
des o.g. Luftreinhalteplanes für den Teilbereich Stadt Nürnberg vorgestellt. 
 
Zusammengefasst wurde festgestellt, dass – wie auch schon bei der 1. Fortschreibung – der 
Kfz-Verkehr mit ca. 51 % lokaler Hauptverursacher der NO2-Belastung in der Von-der-Tann-
Straße ist, der regionale Beitrag bleibt dagegen weiterhin dominierend für die Feinstaub-
Belastungen. 
 
Das Ergebnis dieser intensiven Diskussion war, dass die Ausweisung einer Umweltzone nach 
der momentanen Rechtslage nicht sinnvoll erscheint. Der Nutzen einer primär auf 
Feinstaubreduzierung ausgelegten Umweltzone (derzeitige gesetzliche Regelung) erscheint 
gering, da in den letzten zehn Jahren die Zahl der betroffenen Kfz deutlich abgenommen hat 
(verbesserte Feinstaub-Katalysatoren in allen Kfz) und es insbes. in den vergangenen Jahren 
auch zu keinen Überschreitungen der Feinstaub-Grenzwerte im Ballungsraum gekommen ist. 
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Die Einführung einer Umweltzone aufgrund einer derzeit diskutierten, aber noch nicht 
geschaffenen neuen Rechtsgrundlage zur Reduzierung von Stickoxidimmissionen (Stichwort 
„Blaue Plakette“) wurde von den Teilnehmern rein aus lufthygienischer Sicht positiv bewertet. 
Eine Entscheidung kann jedoch erst dann getroffen werden, wenn die rechtlichen 
Rahmenbedingungen (z. B. Festlegung der betroffenen Fahrzeuge, Novellierung der 35. 
BImSchV, etc.) feststehen. Daher könne der fortzuschreibende Luftreinhalteplan der Stadt 
Nürnberg allenfalls eine Absichtserklärung enthalten, nach Vorliegen der rechtlichen 
Voraussetzungen die Einführung einer NO2-basierten Umweltzone zu prüfen und diese ggf. im 
Rahmen einer weiteren Fortschreibung zu realisieren. 
 
Es wird daher empfohlen, auch im Hinblick auf den Beschluss des Umweltausschusses vom 
13.09.2007 (Ablehnung zur Einführung einer Umweltzone), von einer Einführung einer 
Umweltzone im Bereich der Stadt Fürth abzusehen, solange dabei auf Grund gesetzlicher 
Regelungen nur die Feinstaubproblematik berücksichtigt werden kann. 
 
 

3. Abgasskandal und Luftreinhalteplanung 
 
Verschiedene Untersuchungen (u.a. des LfU) haben deutlich gezeigt, dass Hauptursache für 
die Überschreitungen der Stickstoffdioxid-Grenzwerte die Diesel-Pkw sind 
(Verursachungsbeitrag an lokalen NO2-Emissionen 70 %). 
 
Eine besondere Situation im Zuge der Bewertung der Belastungen durch Stickstoffdioxid hat 
sich nun aktuell dadurch ergeben, dass bekannt wurde, wie hoch die Stickstoffdioxid-
Emissionen von Diesel-Pkws im realen Fahrzeugbetrieb sind und sie die gesetzlich 
vorgegebenen Emissionsnormen nicht immer einhalten.  
 
Durch die schrittweise Verschärfung der Emissionsstandards – insbesondere durch Einführung 
von EURO 6 – sind ein deutlicher Rückgang der Emissionen und eine Verbesserung der 
Immissionswerte zu erwarten. Ob dies dann ausreicht in Zukunft die Grenzwerte nach der 39. 
BImSchV – insbesondere bzgl. der Stickoxide – einzuhalten, bleibt abzuwarten. 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 

 
 
Fürth, 12.01.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
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Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
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OA/170/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Umweltausschuss 21.01.2016 öffentlich - Beschluss 

 
 

Verkehrssicherung an Naturdenkmälern und geschützten 
Landschaftsbestandteilen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

Stellungnahme RA vom 20.02.2014 
Verfügung OA vom 07.02.2014 mit Anlagen 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss beschließt, dass die Verkehrssicherungspflicht an geschützten 
Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern zukünftig nicht mehr (freiwillig) durch die untere 
Naturschutzbehörde, sondern von den jeweiligen Eigentümern wahrgenommen werden soll.  
 

 
Sachverhalt: 
 

I. Nicht zuletzt auf Grund stark steigendem personellen und finanziellen Aufwand  für die 

Verkehrssicherung von Naturdenkmälern (ND) und geschützten Landschaftsbestandteilen (LB) 

ist h.E. die Frage der Zuständigkeit für diese Maßnahmen zu überdenken. 

 

In Fürth sind folgende ND und LB geschützt: 

 privater Grund städtischer Grund 

18 Naturdenkmäler  16 ½ Bäume 18 ½ Bäume 
8 Steinbrüche 

55 Landschaftsbestandteile 
     davon verkehrssicherungspflichtig relevant: 

ca. 60,75 ha 
 

- 16 LBH – 8,49 ha  
(Hecken, Gebüsche, kleine Baum- und Gehölzgruppen) 

ca. 53 % - 4,50 ha ca. 47 % - 3,99 ha 

- 13 LBW – 19,14 ha 
(kleinräumige Waldbestände) 

ca. 42 % - 8,04 ha ca. 58 % - 11,10 ha 

 

Ö  3Ö  3
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Nach bisheriger Rechtsauffassung des RA traf die Verkehrssicherungspflicht bei ND und LB 

die Stadt Fürth als untere Naturschutzbehörde (OA), da die Grundstückseigentümer durch die 

Unterschutzstellung und dem damit verbundenen Veränderungsverbot aus rechtlichen Gründen 

in den Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr eingeschränkt sind.  

 

Dementsprechend hat vormals die Upl, seit 2012  das OA bisher die Verkehrssicherungspflicht 

übernommen. Die Kosten werden i.d.R. über die HHSt. 3600.5105 (Naturschutz und 

Landschaftspflege - Planung) beglichen.  

 

Im Zeitraum von 2008 bis heute sind hierfür folgende Kosten angefallen:  

 

(überwiegend, d.h. >75 %) 

privater Grund 
privater und  
städtischer 
Grund 
(d.h. >25 % u. <75 %) 

(überwiegend, d.h. >75 %) 

städtischer Grund 
Jahressumme 

2008 -- 2.851 € -- 2.851 € 

2009 608 € 4.348 € -- 4.956 € 

2010 -- 2.472 € 1.608 € 4.080 € 

2011 86 € 4.034 € 1.194 € 5.314 € 

2012 630 € 5.855 € -- 6.485 € 

2013 -- 9.854 € -- 9.854 € 

2014 -- 1.125 € -- 1.125 € 

2015 -- 25.738 € 2.633 € 28.371 € 

2016  
(bis Mitte Jan.) -- 2.094 € 1.222 € 3.316 € 

insgesamt 1.324 € 58.371 € 6.657 € 66.352 € 

Nach h.E. ist in den kommenden Jahren mit einer steigenden Anzahl von Verkehrs-

sicherungsmaßnahmen zu rechnen. 

 

Nach aktueller Rechtsauffassung liegt die Verkehrssicherungspflicht nicht (mehr) bei der 

unteren Naturschutzbehörde sondern bei den jeweiligen Grundstückseigentümern (bei 

städtischen Grundstücken mithin beim LA).  

 

Die Naturdenkmalverordnung und die Verordnung über geschützte Landschaftsbestandteile der 

Stadt Fürth beinhalten schon jetzt Ausnahmenregelungen, die den Grundstückeigentümern die 

Möglichkeit geben, unaufschiebbare Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht durchzuführen. 
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Verordnung über geschützte Landschaftsbestandteile: 

„§ 5 Ausnahmen 

Ausgenommen von den Verboten ... sind:  

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, 

Gesundheit oder bedeutender Sachwerte erforderlich sind. Die Sicherungsmaßnahmen sind der Stadt 

Fürth anzuzeigen;“ 

 

Naturdenkmalverordnung: 

„§ 5 Ausnahmen 

Ausgenommen von den Verboten ... sind:  

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, 

Gesundheit oder bedeutender Sachwerte erforderlich sind. Die Sicherungsmaßnahmen sind der Stadt 

Fürth – soweit möglich – rechtzeitig vorher, andernfalls nachträglich anzuzeigen;“ 

 

Durch diese Regelungen sind die Grundstückseigentümer in Fürth somit  nicht aus rechtlichen 

Gründen in den Möglichkeiten der Gefahrenabwehr eingeschränkt.  

 

Diese Rechtsauffassung stützt sich u.a. auf das Schreiben des StMUGV vom 05.05.2006 und 

die einschlägige Literatur. In der Stadt Nürnberg werden für die Durchführung von 

Verkehrssicherungsmaßnahmen ebenfalls die jeweiligen Grundstückseigentümer in die Pflicht 

genommen. Auch die Landeshauptstadt München verfährt entsprechend. 

 

Das RA hat diese Rechtsauffassung mit Stellungnahme vom 20.02.2014 bestätigt. Die 

Einschränkungen bzw. Bedenken vom RA werden grundsätzlich geteilt. Bei der nächsten 

Überarbeitung der Verordnungen sind deshalb eine Klarstellung der Pflichten der Eigentümer 

und das Einfügen von Sanktionsmöglichkeiten bei evtl. Zuwiderhandlung vorgesehen. Einer 

schon vorher umgesetzten Zuständigkeitsänderung steht dies jedoch nicht entgegen. 

 

Die „freiwillig“ übernommene Verkehrssicherungspflicht hat insb. folgende nachteilige Aspekte: 

- Kosten der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, 

- Haftung im Fall eines Unfalls - vor allem die Haftungsfrage bei betroffenen 

Privatgrundstücken birgt unkalkulierbare Risiken für die Stadt Fürth, 

- Personalaufwand für die Verkehrssicherungskontrollen, 

- Betreten der Privatgrundstücke für die Verkehrssicherungskontrollen gestaltet sich in der 

Praxis schwierig. 

 

Das Ref. III/OA schlägt daher vor, zukünftig von der bisherigen Praxis abzurücken und die 

Zuständigkeit für die Verkehrssicherungspflicht (Kontrollen und ggf. erforderliche 

Sicherungsmaßnahmen) entsprechend der vorherrschenden Rechtsauffassung bei den 

Eigentümern zu belassen und nicht länger ohne Rechtsgrund  „freiwillig“ zu übernehmen. 
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Mit dieser Änderung wären im Gegenzug (haftungs-)rechtliche und finanzielle Belastungen der 

betroffenen Eigentümer (mithin auch des LA) verbunden. Alle betroffenen Eigentümer würden 

vom OA selbstverständlich im Vorfeld rechtzeitig und detailliert über die geänderte 

Verfahrensweise, ihre Verkehrssicherungspflicht und die Möglichkeiten einer staatlichen 

Förderung solcher Maßnahmen informiert werden. Zudem würden alle betroffenen 

Landschaftsbestandteile und Naturdenkmäler vor der Übergabe der Verkehrssicherungspflicht 

kontrolliert und dabei festgestellte Gefährdungspotenziale beseitigt. 

 

Der Haushaltsansatz der HHSt. 3600.5105 (10.149 €) wäre in einem maßgeblichen Umfang 

zugunsten des LA zu reduzieren, h.E. wären 7.500 € sachgerecht,  da beim LA  als 

verkehrssicherungspflichtige Eigentümerin eines Teils der ND und LB ein zusätzlicher 

Finanzbedarf entstünde; im Ergebnis führt die Umstellung durch den Wegfall der 

Verkehrssicherungspflicht auf Privatgrundstücken jedoch zu einer Haushaltsentlastung und 

einer Verringerung des Haftungsrisikos der Stadt Fürth. 

 

 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Einsparung nicht bezifferbar € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 

 
 
Fürth, 12.01.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Schmid, Markus 

Telefon: 
(0911) 974 - 1467 
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OA/175/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Umweltausschuss 21.01.2016 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Solarbilanz 2015 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

PV infra 
PV Atzenhof 
Jahresmittel der Stromertragsdaten 
Diagramm PV Atzenhof 
MAP Marktanreizprogramm Bafa 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss nimmt von den Ausführungen der Verwaltung Kenntnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten für 2015 der infra fürth gmbh und des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) kann nachfolgender Überblick über die 
Entwicklung in den Bereichen Photovoltaik, Solarberg Atzenhof und Solarthermie gegeben 
werden:  
   

1. Photovoltaik: PV Daten der infra fürth gmbh über die gesamte installierte Leistung im 
Stadtgebiet (reine Selbstverbrauchsanlagen wie z.B. Höffner, Sophienheim und ebl 
GmbH sind bereits integriert) 

 
 

Summe 
insgesamt:  

Installierte Anlagen 
970 

Installierte Leistung in kWp 21.775,58 
 

für 2015 ergeben 
sich: 

Installierte Anlagen 
36 (+3,7%) 

Installierte Leistung 466,91 kWp 
(+2,1%) 
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- Die größte 2015 ans Netz gegangene PV-Anlage war eine Anlage der infra fürth 
gmbh (Leyher Str. 69, Aufdachanlage) mit insg. 82,2 kWp. 

- Auch 2015 ging wieder eine PV-Anlage ans Netz, die vorrangig zur 
Selbstversorgung eines Unternehmens dient und erst im gesättigten Bereich den 
Überschuss des erzeugten Stroms in das öffentliche Versorgungsnetz einspeist (Fa. 
ebl mit 56,1 kWp). 

- Interessant im Jahr 2015 ist auch, dass das Projekt „Mieterstrommodell“ auf Dächern 
von Wohngebäuden der WBG sehr positiv angenommen wurde. Hier sind bereits 10 
PV-Anlagen, sowohl Altanlagen aus den vergangenen Jahren, als auch Neuanlagen 
von 2015, umgestellt und der erzeugte Strom an die Mieter vermarktet worden. 
             
 

2. PV Atzenhof Solarberg: (Daten von infra fürth gmbh, Aufbereitung OA) 
 

 
Summe PV-
Leistung für 2015  

 
Atzenhof: 
1.073,70 kWh/kWp 

 
Durchschnitt 
Region: 
1.010,00 kWh/kWp 

 
Bundesdurchschnitt: 
995,00 kWh/kWp 

 
Die Diagramme für 2015 und das Jahresmittel seit 2004 sind im Anhang zu sehen.  
 

3. Solarthermie: (Daten von Bafa) 
 

Summe insgesamt:  Installierte Anlagen 867 in Summe  8.414 qm 
 

  

für 2015: Installierte Anlagen 6 In Summe 107 qm   

            
 

4. Solarbundesliga 
Die Stadt Fürth hat mit Meldestand Sommer 2015 in der Solarbundesliga mit einem guten 9. 
Platz (von 53) abgeschlossen 
(http://www.solarbundesliga.de/?content=grossstaedte&start=50&start=0). Die Wintermeldung wurde 

bereits am 01.12.2015 abgeschlossen; aktuell sind diese Daten der Kommunen noch nicht 
ausgewertet, daher ist noch keine Platzvergabe einsehbar. Eine weitere positive Entwicklung in 
der Solarbundesliga ist eher nicht zu erwarten, da die Errichtung größerer PV-Anlagen bzw. 
weiterer solarthermischer Anlagen mit großer Kollektorfläche nicht absehbar ist und zugleich die 
ständig steigende Bevölkerungszahl sich insoweit nachteilig auswirkt (relevant ist jeweils die 
installierte Leistung bzw. Kollektorfläche je Einwohner). 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 

 

53

http://www.solarbundesliga.de/?content=grossstaedte&start=50&start=0


Beschlussvorlage 
 

Seite 3 von 4 
 

 
Fürth, 12.01.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Schäff, Angelika 

Telefon: 
(0911) 974-1259 
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Durchschnittlicher Jahresmittel der Stromertragsdaten von 
PV-Anlagen in kWh/kWpeak (Bund u. Region) 

 

mit PV-Anlage Energieberg/Atzenhof 
 

 

 
 

Bund Region Atzenhof 

2000 

 

792 856 - 

2001 

 

818 834 - 

2002 
 

852 882 - 

2003 
 

1.022 1.063 - 

2004 
 

912 945 874,65 

2005 
 

942 959 1.014,39 

2006 
 

967 1.017 1.001,77 

2007 
 

973 1.020 1.081,58 

2008 
 

963 997 1.063,16 

2009 
 

961 967 1.024,8 

2010 
 

903 897 952 

2011 
 

1.025 1.051 1.120 

2012 
 

975 1.013 1.059 

2013 
 

901 888 896 

2014 
 

963 
 

969 
 

935,2 
 

2015 
 

995 
 

1.010 
 

1.073,7 
 

 
 

Stand: Dez. 2015 
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MAP - Marktanreizprogramm BAFA

Geförderte Solarkollektoranlagen Stadt Fürth

Stand 30.11.2015

Förderjahr Anzahl Fläche qm

2000-2005 287 2.605

2006 62 525

2007 108 941

2008 87 843

2009 147 1.420

2010 75 709

2011 37 432

2012 22 286

2013 21 296

2014 15 248

2015 6 107

Summe 867 8.414

BAFA, 02.12.2015

Ö  4Ö  4
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PV-Anlagen im Netzgebiet der infra fürth gmbh

Inbetriebgenommene Anlagen 

Datenstand 24.11.2015

Inbetrieb-

nahmejahr

Anzahl 

Anlagen

Installierte 

Leistung in kWp

1995 1 10,00

1996 1 1,20

1998 4 11,86

1999 11 32,74

2000 19 49,27

2001 32 122,31

2002 38 250,42

2003 35 1.311,93

2004 36 480,05

2005 56 992,53

2006 45 1.727,11

2007 54 1.363,92

2008 52 889,44

2009 80 2.060,22

2010 99 2.819,33

2011 151 3.634,11

2012 81 2.411,45

2013 71 1.839,79

2014 68 1.300,99

2015 36 466,91

Gesamt 970 21.775,58

Ö  4Ö  4
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PV-Anlage Atzenhof 
Stromertrag 2015 
 

Stromertrag 
In kWh 

PV-Leistung 
965 kWh/kWp 

Durchschnitt Region 
kWh/kWpeak 

Bundesdurchschnitt 
kWh/kWpeak 

 
Januar 23.214,3 24,1 18 18 

Februar 49.788,6 51,6 40 44 

März 101.852,1 105,5 94 86 

April 116.266,2 120,5 130 127 

Mai 114.267,6 118,4 123 124 

Juni 122.111,4 126,5 123 129 

Juli 143.796,0 149,0 139 136 

August 133.717,8 138,6 128 126 

September 93.330,9 96,7 87 87 

Oktober 66.035,7 68,4 58 55 

November 44.607,0 46,2 41 34 

Dezember 27.193,5 28,2 29 29 
 

Summe 
 

1.036.181,10 
 

1.073,70 
 

1.010 
 

995 
Stand: Dez. 2015 
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Quelle: Einspeisedaten der infra fürth gmbh 
 und Vergleichsdaten aus www.pv-ertraege.de 
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OA/173/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Umweltausschuss 21.01.2016 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Errichtung eines Mountainbikeparks auf der Erd- und Bauschuttdeponie der 
Stadt Fürth; Sachstand Instruktionsverfahren 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Bezugnehmend auf den Beschluss des UA vom 27.06.2014 wird Folgendes zur Kenntnis 
gegeben: 
 
Der Radsportclub Fürth e.V. (Vorhabensträger) hat seine Planungen zwischenzeitlich 
gegenüber der Stadt Fürth weiter konkretisiert:  
 

 Es sollen mehrere Bike-Strecken realisiert werden, gestaffelt nach Risikobereitschaft und 
Altersklassen (2- bis 6-jährige, 6- bis 12-jährige, ab 12-jährige).  

 Falls möglich, soll auch eine Indoor-Halle errichtet werden, so sei ein Betrieb auch bei 
schlechter Witterung gewährleistet. 

 Wünschenswert sei die Einrichtung einer Möglichkeit zur Verpflegung der Besucher 
(Imbissbetrieb).  

 In jedem Fall seien Toilettenanlagen erforderlich. Hierzu solle das vorhandene und nach 
Abschluss des Deponiebetriebs funktionslose Betriebsgebäude genutzt werden. 

 
Der Flächenbedarf ist damit höher, als bei den ersten Überlegungen des Vorhabenträgers 
angenommen. Der Vorhabensträger wird nun drei Anbieter für professionelle Streckenbauten 
anfragen und um Vorlage einer Projektplanung bitten. Die Planungen sollen sich dabei 
möglichst auf die im Rekultivierungsplan 2012 als Wiese vorgesehenen Flächen beschränken. 
 

Ö  5Ö  5
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Gemäß Stellungnahme des staatlichen Bauamts ist eine verkehrliche Erschließung des 
Mountainbikeparks über die Bundestraße 8 derzeit nicht möglich. Die Ausfahrt zur Deponie ist 
eine Behelfsausfahrt. Sie entspricht verkehrsrechtlich nicht den Anforderungen an eine nicht 
höhengleiche Kreuzung. Die Ertüchtigung für einen Regelbetrieb würde mindestens 500.000 € 
kosten. Zudem erscheint es dem staatlichen Bauamt als rechtlich nicht möglich, eine 
Bundesstraßenausfahrt lediglich für einen Bike-Park einzurichten. Ermessensspielräume 
werden seitens des staatlichen Bauamtes auf Nachfrage des OA nicht gesehen.  
 
Da auch die Zuwegungen des nachrangigen Straßennetzes für den zu erwartenden Verkehr 
derzeit nicht geeignet sind (Egersdorfer Straße, Sperberstraße), kommt eine Erschließung für 
den motorisierten Verkehr aktuell nur über den Wanderparkplatz Regelsbacher Straße in 
Betracht. Die fußläufige Entfernung zur Deponie beträgt von dort ca. 1,5 km. 
 
Nach erfolgter Streckenplanung wird sich der Vorhabensträger wieder bei OA melden, um das 
weitere Vorgehen abzustimmen. 

 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 

 
 
Fürth, 11.01.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Trompke, Florian 

Telefon: 
(0911) 974-1447 
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 Verfügung zum Antrag 
 
 

Antragsteller 

Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Antragsnummer 

AG/700/2016 
Antragsdatum 

11.01.2016 

Gegenstand des Antrags 

Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 11.01.2016 - Auswirkungen des Wertstoffgesetz 
und des novellierten ElektroG für die Stadt Fürth 

Bearbeiter 

Michaela Zöllner 

 
 

I. Gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister wird der Antrag wie folgt behandelt: 

 

Umweltausschuss 

(nächste Sitzung)  

 

 

II. BMPA/SD 

 
1. E-Mail an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. E-Mail an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. E-Mail an alle Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, 

BMPA/StR 
4. E-Mail an den/die Sitzungsverantwortliche/n und den Antrag auf die 

Tagesordnung setzen 
 

III. Z. A. 

 

Fürth, 12.01.2016 
BMPA/SD 
I.A. 
gez. Egermeier 
 
 
  1095/1096 
 
 
 
 

Ö  6Ö  6
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STADTRATSFRAKTION FÜRTH
stadtratsfraktion@gruene-fuerth.de

Harald Riedel, 0911/7876333 
(Fraktionsvorsitzender)

Barbara Fuchs, 0172/8366677
(Stellv. Fraktionsvorsitzende)

Brigitte Dittrich, 0911/754174
Waltraud Galaske, 0911/762974
Dagmar Svoboda, 0177/7329031
Kamran Salimi, 0911/732903

Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN, Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
- Rathaus -
90744 Fürth

11. Januar 2016

Antrag zur Sitzung des Umweltausschuss am 21. Januar 2016
Auswirkungen des Wertstoffgesetz und des novellierten ElektroG für die Stadt Fürth

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
zur Sitzung des Umweltausschuss am 21. Januar 2016 stellen wir folgenden

A n t r a g :

Aus dem Wertstoffgesetz und aus dem novellierten ElektroG ergeben sich auch Auswirkungen für die
Stadt Fürth, wir bitten daher um die schriftliche Beantwortung der nachfolgenden Fragen:

1. Müsste nach der novellierten Gesetzeslage der neue Recyclinghof anders konzipiert werden?
Ist z.B. ein erhöhter Platzbedarf erforderlich?

2. Welche finanziellen Nachteile entstehen nach dem novellierten ElektroG durch die darin ge-
plante erhöhte Geräte-Erfassung über die Recyclinghöfe der Stadt Fürth?

3. Würden nach dem geplanten Wertstoffgesetz finanzielle Nachteile für die Stadt entstehen, z.B.
durch geringere Einnahmen aus der Vermarktung von gewinnbringenden Wertstoffen?

B e g r ü n d u n g:

Nach dem geplanten Wertstoffgesetz sollen künftig auch Nichtverpackungen über die Dualen Systeme
erfasst werden. Nach der vorliegenden Fassung besteht dann ein erhöhter Abstimmungsbedarf der
Kommunen mit den für die Erfassung zuständigen Systemen. Das könnte verhindert werden, wenn wie
von kommunalen Verbänden gefordert, die Verantwortung der Sammlung den Kommunen übertragen
werden würde.

Beim novellierten ElektroG wird eine erhöhte Erfassung von Altgeräten festgelegt, die zum Teil von
den kommunalen Wertstoffhöfen geleistet werden muss. Neue Stoffgruppen, wie z.B. Solarzellen kom-
men dazu. Kleine Händler dürfen ihre gesammelten Altgeräte bei den Kommunen abliefern. Zudem er -
folgt eine weitere Differenzierung von Behältern bei der Batteriesammlung.

Seite 1 von 2
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STADTRATSFRAKTION FÜRTH

Mit freundlichen Grüßen, 

Harald Riedel Barbara Fuchs Brigitte Dittrich

Waltraud Galaske Dagmar Svoboda Kamran Salimi

Seite 2 von 2
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Abf/076/2016 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Umweltausschuss 21.01.2016 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Vorlage zur Anfrage Bündnis90/DIE GRÜNEN vom 11.01.2016 Auswirkungen des 
Wertstoffgesetzes und des novellierten ElektroG für die Stadt Fürth 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
III-70 

 
 

Anlagen:  

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
  

 
Sachverhalt: 
 
Zur Anfrage der Stadtratsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN vom 11.01.2016 wird wie folgt 
Stellung genommen: 
 
1.  
Die Recyclinghöfe der Stadt Fürth dienen als Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Gemäß des §9 
Abs. 4 des alten ElektroG existierten 5 unterschiedliche Sammelgruppen für Elektroaltgeräte: 
 
Gruppe 1: Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte 
Gruppe 2: Kühlgeräte 
Gruppe 3: Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik 
Gruppe 4: Gasentladungslampen 
Gruppe 5: Haushaltskleingeräte, Beleuchtungskörper, elektrische und elektronische 
Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- und Freizeitgeräte, Medizinprodukte, Überwachungs- und 
Kontrollinstrumente 
 
Die Sammelgruppen 1, 3 und 5 werden seit Jahren optiert. D.h. die gesammelten Geräte 
werden nicht an eine Übergabestelle der Gerätehersteller weitergeleitet, sondern im Rahmen 
der Eigenvermarktung einer Verwertung zugeführt. Die Sammlung in den vorgegebenen 
Gruppen ist dabei nicht erforderlich. Aus Kapazitätsgründen werden die Gruppen 3 und 5 
gemeinsam in einem Container erfasst.  
 

Ö  6.1Ö  6.1
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Nach dem neuen ElektroG soll mit Frist zum 01.02.2016 in 6 Sammelgruppen unterschieden 
werden: 
 
Gruppe 1: Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte 
Gruppe 2: Kühlgeräte, ölgefüllte Radiatoren 
Gruppe 3: Bildschirme, Monitore und TV-Geräte 
Gruppe 4: Lampen 
Gruppe 5: Haushaltskleingeräte, Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der 
Unterhaltungselektronik, Leuchten und sonstige Beleuchtungskörper sowie Geräte für die 
Ausbreitung oder Steuerung von Licht, elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, 
Sport- und Freizeitgeräte, Medizinprodukte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente 
Gruppe 6: Photovoltaikmodule. 
 
Durch die Optierung ist es weiterhin möglich die Gruppen 3 und 5 zusammen in einem 
Container zu sammeln. Ein erhöhter Platzbedarf für die Sammelgruppen 1 bis 5 entsteht somit 
derzeit weder an den bestehenden Recyclinghöfen noch am geplanten neuen Recyclinghof. 
Lediglich für die neue Sammelgruppe 6: Photovoltaikmodule stellt die Übergabestelle ein neues 
Sammelbehältnis zur Verfügung, für welches an den Recyclinghöfen ein geeigneter Platz 
gefunden werden muss.  
 
2.  
Die erhöhte Altgeräteerfassung des ElektroG soll u.a. durch die Verpflichtung des Handels zur 
Rücknahme von Geräten erreicht werden. Sollte auch die Abgabe auf den Recyclinghöfen 
steigen, könnten sich die Einnahmen aus der Vermarktung erhöhen. Für die Gerätegruppen 2 
und 4 entstehen keine Kosten. Die Entsorgung wird von den Herstellern übernommen 
(Produktverantwortung). 
Grundsätzlich wird eine Differenzierung und sortenreine Sammlung der Elektroaltgeräte 
angestrebt, um ökologische und ökonomische Vorteile zu erzielen. Dieses ist mit einem 
höheren Platzbedarf und Aufwand bei der Sammlung verbunden. 
 
Kleine Händler geben bereits jetzt haushaltsübliche Mengen von Elektroaltgeräten an den 
Recyclinghöfen ab. Auch eine Differenzierung von Behältern bei der Batteriesammlung wurde 
bereits in der Vergangenheit praktiziert, um die Anforderungen des ADR (Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße) zu erfüllen. Hier tritt somit keine Änderung ein. 
 
3.  
Nach dem Entwurf eines neuen Wertstoffgesetzes, soll die Produktverantwortung der Hersteller 
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) von Verpackungen auf die stoffgleichen 
Nichtverpackungen erweitert werden. Im Raum steht die Ablösung der bisherigen gelben 
Tonne/ des gelben Sacks durch eine Wertstofftonne, über die  diese Fraktionen gesammelt 
werden sollen. 
Stoffgleiche Nichtverpackungen sind Erzeugnisse, deren überwiegender Masseanteil aus 
Kunststoffen oder Metallen oder beiden Materialien besteht, die typischerweise beim privaten 
Endverbraucher als Abfall anfallen, nicht mehr als fünf Kilogramm wiegen und ohne 
mechanische Vorbehandlung zur ordnungsgemäßen Erfassung in einem 240-Liter-
Standardsammelbehältnis geeignet sind. Erzeugnisse aus Textilien einschließlich Bekleidung 
und Schuhe sind ausgenommen (§3 Abs. 9 WertstoffG). 
Momentan werden diese Abfälle über die Recyclinghöfe oder die Restabfallbehälter erfasst.  
An den Recyclinghöfen wurden bisher nur in geringem Umfang behältergängige 
Kunststofferzeugnisse angeliefert. Demgegenüber sind bis zu 80 % der angelieferten 
Edelmetalle (CD`s, Messing, Kupfer etc.) für eine Wertstofftonne geeignet und würden die 
Einnahmen reduzieren. Diese lagen 2015 bei ca. 45.000 €. 
Auch auf die Abstimmungsvereinbarung im Rahmen der Papiersammlung hätte der 
gegenwärtige Entwurf des Wertstoffgesetzes Einfluss. Bisher vermarktet die Abfallwirtschaft 
auch die Papierverpackungen. Die Einnahmen fließen gesamt in den Haushalt der Müllabfuhr. 
Im Entwurf des Wertstoffgesetzes ist aufgenommen, dass der Mitnutzende des Systems (in 
diesem Falle die dualen Systembetreiber) die Herausgabe ihres Masseanteils verlangen 

70



Beschlussvorlage 
 

Seite 3 von 4 
 

können. Ob im Gegenzug der Mindereinnahmen bei den Papiererlösen eine Erhöhung der 
Kostenbeteiligung für die Sammlung des Papiers erzielt werden könnte, ist fraglich.  
Der Verwaltungsaufwand in der Abfallwirtschaft würde sich in jedem Fall erhöhen.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Abfallwirtschaft 

 
 
Fürth, 13.01.2016 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Abfallwirtschaft 
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 Verfügung zum Antrag 
 
 

Antragsteller 

Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Antragsnummer 

AG/701/2016 
Antragsdatum 

11.01.2016 

Gegenstand des Antrags 

Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 11.01.2016 - Ausbau des landwirtschaftlichen 
Kernwegenetzes in Fürth 

Bearbeiter 

Michaela Zöllner 

 
 

I. Gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister wird der Antrag wie folgt behandelt: 

 

Umweltausschuss 

(nächste Sitzung)  

 

 

II. BMPA/SD 

 
1. E-Mail an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. E-Mail an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. E-Mail an alle Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, 

BMPA/StR 
4. E-Mail an den/die Sitzungsverantwortliche/n und den Antrag auf die 

Tagesordnung setzen 
 

III. Z. A. 

 

Fürth, 12.01.2016 
BMPA/SD 
I.A. 
gez. Egermeier 
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STADTRATSFRAKTION FÜRTH
stadtratsfraktion@gruene-fuerth.de

Harald Riedel, 0911/7876333 
(Fraktionsvorsitzender)

Barbara Fuchs, 0172/8366677
(Stellv. Fraktionsvorsitzende)

Brigitte Dittrich, 0911/754174
Waltraud Galaske, 0911/762974
Dagmar Svoboda, 0177/7329031
Kamran Salimi, 0911/732903

Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN, Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
- Rathaus -
90744 Fürth

11. Januar 2016

Antrag zur Sitzung des Umweltausschuss am 21. Januar 2016
Ausbau des landwirtschaftlichen Kernwegenetzes in Fürth

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
zur Sitzung des Umweltausschuss am 21. Januar 2016 stellen wir folgenden

A n t r a g :

Wir bitten um eine schriftliche Stellungnahme der Verwaltung zu den nachfolgenden Fragen zu einer
der nächsten Sitzungen des Umweltausschusses:

1. Ist in Fürth ein Ausbau des landwirtschaftlichen Kernwegenetzes geplant? Wenn ja in welchem
Umfang? Sind schon Maßnahmen umgesetzt?

2. Wie beurteilt die Untere Naturschutzbehörde den möglichen Ausbau des landwirtschaftlichen
Kernwegenetzes und die damit verbundenen Auswirkungen, u.a. auf die ökologisch wertvollen
Flächen neben den Wegen?

3. Ist ein Ausgleich für die verloren gegangenen ökologisch wertvollen Flächen vorgesehen? Wel-
che Möglichkeiten gibt es hierzu?

4. Ist eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Umweltverbände bei der Erarbei -
tung des Kernwegenetzes geplant und wenn ja in welcher Form?

B e g r ü n d u n g : 

Aktuell ist der Ausbau des landwirtschaftlichen Kernwegenetzes in Mittelfranken geplant. Einerseits
sollen  vorhandene  Wege  von  3,50  m  auf  4,50  m  verbreitert  werden,  andererseits  unbefestigte
Grünwege zu befestigten Wegen ausgebaut, sprich befestigt oder sogar asphaltiert werden. 

Finanziert werden soll der zusätzliche Flächenverbrauch über EU-Gelder, bayerische Staatsgelder und
von den betreffenden Kommunen. 

Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen weist auf die ökologischen Auswirkungen bei einem
möglichen Verlust der oft sehr artenreichen und ökologisch wertvollen Flächen neben den bestehen-
den Wegen hin und bittet um Prüfung von Ausgleichsmöglichkeiten. Denkbar wäre z.B. eine Förderung
von ökologischen Leistungen der Landwirte.
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STADTRATSFRAKTION FÜRTH

Mit freundlichen Grüßen, 

Harald Riedel Barbara Fuchs Brigitte Dittrich

Waltraud Galaske Dagmar Svoboda Kamran Salimi
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